
Petersen/Towfigh .... "Freiheit, Sicherheit. Öffcntdchkett" 5111

Anerkennung des seelsorglichen Gespriichs als unantast
barer privater Kernbereich, die Menschenwürde in eben
dieser Vertrauensboziehung eine konkrete Aktualisierung
ihres präkonstitutionellen Gehalts erfährt. Denn in kaum
einer anderen Gesprächssituation können Tiefenschich
ten aufgedockt würden, die den Blick auf Jene Dimsnsion
ermöglicht, die positivistischen Normierungen vorausge
hen kanri." Im Kontext des Seelsorgegesprächs führt die
Zurückhaltung elNI stsatltchen Aufklärungsanspruche so
zur Freilegung eines Spektrums soztalen Seins, für das
die Mikrofone der Überwachungsorgane kein Sensorium
mehr besitzen dürften. Dies ist keinesfalls nur von rechts
theoretischer oder gar theoll)~rl~chet'Bedeutung. Vielmehr
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kann durch die Errnögllchung eines gara.ntlert wrtrllull
chon Seelsorgeverhältnisses ein potenzieller Straftäter
wieder in eine Gcsprächsaituation über die peccata futu
rum eintreten und so zummdcst die Möglichkeit der Ver
hinderung' einer geplanten Tat durch entsprechendes Ein
wirken oder Traffun von Sicharhaitsvorkohrungon größer
werden. 7'7 Vorausgesetzt, die Erfordernisse einer Arier
kennung als "Geistlichllr" Hegen vor, könnte so die staat
liehe Zurücknahme in diesem Bereich unter Umständen
nicht weniger, sondern im Einzelfall sogar mehr Sicher
heit bei der Bekämpfung von Straftaten bedeuten.
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Das Thema war aktuell. Dass es jedoch derart aktuell sein
würde, hatten selbst dia Veran~talter nicht erwartet. Am
Abend, bevor das Bundesverfassungsgericht in seinem
Urteil zur Online-Durchsuchung (Urt. v. 27.2.2008 .. 1
BvR 370/07 und 1 BvR 595/07) das Verhältnis zwlschen
Freiheit und Sicherheit im Verfassungsrecht der Bundes
republik neu austarierte, wurde in Heldalberg die 48. Ta
gung der öffentlich-rechtlichen Assistenten zum Theml~

"Freiheit, Sicherheit, Öffentlichkeit" eröl'fnet. In seiner
Festansprache wollte Brun-Otto Bryde als Mitglief des
ersten Senats zwar inhaltlich noch nichts von der ~~nt

scheidurig preisgeben. Allardrngs erörterte er einige gene
relle Fragen der Grundrechtsdogmatik in dem Span
nungsfeld der Tagungsthematik. Insbesondere wandte er
sich gegen Kritik aus der Wissen~chal't an der Abwä
Hungsdogmatik dos Gerichts. Wolle mim in einer komple
xer werdenden Welt den Ausgleich zwischen verschiede
nen Verfailsung-swer'ten finden, komme man. um eine
Abwägung nicht herum..Er verwies darauf, dass man
selbst bei. der Bestimmung des Menschenwürdeschutzes
nicht ohne Abwägurig auskomme, Zwar sei dIe Men
schenwürdagarantls selbst unabwägbar, doch müssten
bei deren Bestimmung zum Teil widerstreitende Positio
nen gegenelnander abgewogen werden. Zur Illustration
verwies er auf die Urteile des Bumle~verfflßsungsgerichts

zur' akustischen Wohnraumüberwachung (Urt, v. :3,3.2004
- 1 ilvR 2:l78/9f1 und 1084/9ll) und zum Luftsichorhcttsge
satz (Urt, v. 15,2,200n ., 1 BvR 357/05), in denen das Ge
richt in diesem Sinne vorfahren war, Rl'ydr:. bcendete sei
nen Vortragmlt dem ebenso engagierten wie eindrlnglJ-

chen Postulat, Deutschland befinde sich koinoswcgs Im
Krieg oder im Ausnahmezustand, Elngl'.W:~~ in Freiheits
rechte könnten daher nicht durch höhere Sicherheitsge
währleistung mit Hinweis auf Gefahl'~mrOrden Bestand
des Staates aufgewogen werden.

In den folgenden drei 'Tagen zeigten die Beferonton der
Tagung, mit wolch unterschiedlichen methodischen An
sätzen und aus was für vcrsehiodonen thematischen
Blickwinkeln man sich dem ~Wfltellten Oberthema nähern
konnte, Ein lulmtnantos Ausrufezeichen setzten Stoffen
ilug,~I)/~-rfl (Universität Köln) und Jochen 'Mn Bemstorjf
(Mex-Planck-Instltut für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht, Hejdelberg) mit Ihren Vorträgen
während des Eröffnungspanels zum Ausnahmezustand
Im Rocht. Bej(lenähel'ten sich der Frage der Einschränk
barkeit von Grundrechten aufgrund sicharhaitspolttt
schor Erwägungen aus unterschiedlichen methodischen
Perspektiven. Angsberg beschäftigte sich in seinem
roohtstheoretischen Referat zum "Denkel'l vom Ausnah
mozustand her - über die Unzulässigkelt der anormalen
Konstruktion und Destruktion des Normalen" mit dem
Argumentationstopos des Ausnahmezustands. Mit der
Berufung auf den Ausnahmezustand würde versucht,
rechtsstaatliehe Standards zeitweise außer Kraft zu set
zen, um faktischen Notwendigkeiten gerecht werden zu
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können; Rlelchsam als rechtmäßiger Rechtsbruch..Jedoch
lasse der Ausnahmezustand die Rli'chtsürdnung nicht un
beschadet. Vielmehr werde er durch die faktische Norma
tiviorung zur Normalität, Daher wendet AUrJ/:loerg sich
gegen das Denken in Ausnahmezuständen. Vielmehr
müsse man die Vorgaben der Verfassung ernst nehmen
und sich auf eine "Dynamislerung der Normalität" ein
stellen. Anstatt den normativen Rahmen in eiMm ProZt~SS

der Rechtsilberdehnung anaupasaen, solle man den Fokus
mehr auf. Prävention legen und die voränderte Normalität
der Lebensrisiken in Kauf nehmen,

Im Anschluss plädierte Jocnen von Bernstorf] für eine
Neuausrichtung der Dogmatik des grundrechtliehen We
sensgohalts, In seinem Vortrag "Der Wesensgehalt der
Grundrechte und das Verhältnis von Freiheit und Sicher~

heit Im Grundgesetz" schlug er VOt~ einen abwägungsro
sistenten Kcrnbsrelch der Grundrechte zu bestimmen
und damit die W~sensgehaltsRaruntiedes Art, 19 Abs, 2
GG "wlederzuent(lecken", Damit möchte or der Gefahr
entgegonwlrken, dass die F'reihcitsrechte des Grundgeset
ze~ unter Berufung auf die allgemeine Bedrohungslage
schrittweise ausgehöhlt würden, Die Po~1tion der bisher
herrschenden Auffassung, dre den Wesensgehalt mittels
Abwägung ermittele. biete keinen ausreichenden Schutz,
da sie über die Garantie des Vcrhältnismäßigkeitsgrund
satzas nicht hinausgehe und Art. 19 Abs, 2 GG faktisch
Iunkticnslos mache. Auch die Menschenwürde Mit von
Bernstorff als Gegengewicht für einschneidende Grund
rechtseingriffe nicht für geeignd, da dadurch ihr Schutz"
boreich überdehnt und ihr Schutzstandard relativiert
werde. Gleichzeitig sei die Wesensgehaltsgarantie jedoch
nicht historisch Invariant. Vielmehr könne der Wesensge
halt durch den verfassungsändernden Gesetzgeber anders
ausgestaltet werden, Die Voraussetzungon dafür seien je
doch höher als boi der schleichenden Aushöhlung durch
den einfachen Gesetzgeber.

Antje von Unqera-Sternberq (Universität Münster) wid
mete sich in ihrem Beitrag "Öffentliche Auseinanderset
zung um .Religion zwischen Freiheit und Sicherheit: Vom
Blasphemieverbot zur Bekämpfung der Hassrsda" aktu
eilen gesollscnaltlichen Konfliktlagen Im Zusammenhang
mit Religion, Zunächst stellte sie aus einer Reihe interna
tionaler Rechtsprt~chungsbefundeRechtsgüter heraus, die
im Spannungsverhältnta zur Meinungsfreiheit stehen,
Durch den gelungenen Rekurs auf die amerikanisohe, bri
tischc und französische Rechtsordnung wurde deutltch,
dass dies in Deutschland in erster Linie Gemeinschaf'ts
reehtsgütsr wie der öffentliche Friede sind, während an
dere Ordnungen nuf: Individualrcchtsgüter, insbesondere
den Ehrschutz, abstellen. Letztere verfahren gleichzeitig
in aller Regel bei der Beschränkung der Meinungsfrslhelt
zurückhaltender, Von Ung(~rn"Sternberg hob hervor, dass
es schwerfalla, den materiellen Gehalt der Gemein
schattsrcchtsgütor zu bestimmen; im juristischen Diskurs
würden sie letztltch häufig auf die verleteung von Indivi
dualreehtsgütern gestützt. Überzeugend legte sie schließ
lieh dar, dass es angesichts vergleichbarer Koll isionssi
tuationsn inkonsequent sei, gleichzeitig t'inerseits das
Verbot der Hassrede und anderorssns die Abschaffung
des BlaSDhemif>vprhnl.~ 7.\l fnrrl.'t''''' n,,, 'I(,.ih.,.;"" Pi'" ,,;nn

allgemeinen Maßstäben des Grundrechtsschutzes zu ori
entieren.

In seinem Vortrag "Dio Gefahr der Anderen - Gerichtli
che RülikoablJt~Mtzungextremistischer Betätigungen: Er
kenntnisse aus der Sozialpsychologie' zeigte Mark'U:~

Kern (Universlte de Frrbourg) wie lohnenswort der Blick
über den Tellerrand der eigenen. Disziplin für die Rechts
wlssii!nschaft sein kann. Der Referent stellte durch einen
Blick in die sozialpsychologtscho Forschung heraus, dass
Richter I.n bestimmten Entseheidungssituattonen kogniti
ven Fehleinschätzungen unterltegen können. Dies spiele
msbcsondars bel der gerichtlichen Risikoabschätzung sx
tremistischer Aktivitäten ()ine hervorgehobene Rolle. Sc
führe eine starke mediale Darstellung bestimmter Ereig
nisse oft zu einer Übli'rschUtzung der damit verbundenen
Eintrlttswahrschcinlichkeit Bei Risiken komme hinzu,
dass diesen bel der menschlichen Informationsvorarbei
tung oft mehr Gewicht beigemessen werde als mäßigen
den Informationen (alarmi8t bias). Schließlich würden
sich gesellschaftliche Vorurteilü und Stereotypen oft un
terbewusst auf die Entschddung des Richters auswirken.
In einem zweiten Teil stellte Kern Scbutzmechamsmen
des Verwaltungsprozesses vor; die den Gefahron der ko
gnitiven Fehleinschätzung mtgegenwir.ken sollten.
Stärkstes Prävantlonsinstrument sei die Pflicht ~ur Ent
schetdungsbegründung, die den Richter zwinge, ains
breite lntormaüonsbasis einzubeziehen und auch gegen
läul'lge Aspekte zu berücksichtigen. Zudem hätten inter
nationale Instanzen positive Auswirkungen, da diese wo
nigor der Gefahr unterlägen, national oder kulturell
geprägte Stereotypen In ihre Entscheidungen elnfließcn
zu lassli'n.,

Die inhaltlich umstrittenste These präsentierte Stllphan
Meyer (Universität Erfurt) in seinem Referat "Die Beein
trächtigung des subjaktivsn Sicherheitsgefühls als pon
zeil iehc GcCahl''', Ausgehend von dem Befund, dass die
Büelntl'uchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls ge
eignet ist, einen individuellen Freiheitsverzicht nach sich
zu ziehen, leitete er aus der Verfaaeung eine staatliche
Schutzpflicht tUt' das individuelle Sicherheitsf.(efühl ab,
Wer die Meinungsfreiheit und die Freiheit des Pressewe
sens hochhalte. dürfe dem Bürger nicht vorwerfen, den
Medien zu vertrauen und daher möglicherweise (irratio
nal) mehr Sorge zu haben, als objektiv gerechtfertigt
ware. Dabei stelle das Slcherheitsgefühl ein eigenes
Schutzgut dar, nicht lediglich eine ErweHerung des Ge
tabrbegriffs: wie § 241 StOB (Bedrohung) zeige, sei ein
solches Schutllgut der Rechtsordnung fluch nicht Iremd
Die Verletzung des Schutzgutes rechtfertige In einem ört
lich beschränkten Gebiet situativ ein Einschreiten gegen
Nichtstörer, etwa in Form von anlassunabhängigen Iden
titätsfeststellungen I und zwar auch dann, wenn eine Ge
fahr nicht: vorliege, Unklar blieb, in welchen Grenzen das
individuelle, "soziokultumll geprägte" Sicherheitsgefühl
let;;:tUch geschützt sein soll. Zwar konzedierte Meyl3r, dass
einerseits das Slcherheitsgefühl nur in den Grenzen der
Verfassung gewährleistet sei (und damit etwa rassistische
Ressontlments, auch wenn ste das Sicherheitsgefühl be
einträchtigten, keinen ausreichenden Grund für ein Ein-
C'l·.'h .:.i+ ..\vo 1--...";,' \ ~, ....1 •., ..-l~ l~·." I.._._~L_,. •• _~_••• _ .. ~ .
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Gefahrbegriffü noch ein eIgener Anwendungsbereich
bleibe, vermochte er indessen nicht auf~u~p.ig(m.

Ulrich J(~n SchrIJder (Univorsttät Münster) befasste sich
mit der "Sozialisierung der Risiken wirtachul'tlicher Frei
heit" - angcsichts der gegenwki.rtigen Bankenkrise ein
hochaktuelles Thema, Nach einer gründlichen rachtsgc
schichtliehen Einführung in die Entwicklung heute gän
giger Instrumente staathcher Rislkcdistribuüon und -di
varslfiziorung - insbesonders Aufsichts- und EinRrlffs
maßnahrnen, Auffanggesellschaften und Fonds -, unter
zog Sehroder diese einer rechtlichen Einordnung und
Bewertung. DiC! deutsche Rcchtswirkltchkeit weist dem
zufolge kein umfassendes, sondern ein sektorspezifisches
und anlassbezogenes System staatlich Induzierter Risiko
verteilung auf. Diese gesetz!\eberische Entscheidung sei
nicht zu beanstanden, da ein weit verstandenes Sulidart
tätsprinzip, das ein. einheitliches und lückenloses Netz
zum Schutz vor dem allgerneinen oder wirtsohaftlichen
Lebensrisiko fordere, weder aus der Verl'assung abzulei
ten, noch auch nur operabel sei. Die Spannung von Fl'el
heit und Sicherheit im Bezug auf dan Umgang mit den Ei
alken Wirtschaftlichen Schelteras werde im deutschen
Recht nicht uufgeltist. Das folge auch ökonomlscber Lo
gik: Wettbewerb als "Entdecl~ungsverfahron" ermögliche
Innovationen gerade autgrund von Unsicherheit, Solck
tion und Verdrängung,

Thonne. Schmidt (Universität Graz) widmete ihr Referat
dem Thema "Die Aspekts der .Frcihcit, Sicherheit und
Öffentlichkdt' 1m Kontext der Gentechnik. " In ihren
weitgehend deskriptiven Ausführungen zeichnete sie ak
tuelle Rechtsentwicklungen im Bereich gentechnisch mo
dtriziertcr Organismen in der Landwirtschaft nach. Dabei
ging sie zunächst auf aktuelle Entsohnidungen In Recht
sprechung und Gesetzgebun.'! ain, um die Relevanz des
Themas deutlich zu machen. Anschlleßsnd ordnete sie
diese in den rechtlkhen Rahmen ein und nahm dabei vor
allem die völker- und europarechtlicnen Vorgaben in den
Blick.

Alexandra Try}anmlJ,qki (Universität Gießen) referiet'te
sehr engagiert zum Themenkomplex "Integration von
Migranten: Freihaitsrccbt - Bringschuld - SkhE:'rh~!it~

rechtliches Konzept?" Sie zeigte anhand der geltenden
gesetzhohen Eegelungen des Ausländerrechts (insbeson
dere des Aufenthaltsgcsetzes) und ihrer Entwicklung
Wandel und Vielgesichtigkeit de~ Integrationsbegrtff's auf
und wies au] zahlreiche Unstimmigkeiten hin, Tryja
nowski sinnierte über den rechtlichen Umgang mit "Inte
gration", der sich weitgehend in der Pflicht zum Absol
vieren von Integrationskursen ersühl\pfe, und fragte, ob
rnte~ratlon nur eine Pflicht, oder auch ein Recht des E:tn
zelnen sei. Schll.eßHüh übte sie grundsätzliche Kritik: Es
sei nur schwer nachvollziehbar, dass "rechtliche" Inte
gration, also die Zugehörigkeit einer Person zu einem be
vnrrechtigtcn Pcrsonenkrets, der von EU-Bürgern über
Bürger von Staaten mit besllnderen Abkomml'TI und PN'
sonen mit Aussicht auf l"smiliennachzug bis hin zu "Sta
tuslosen" reicht, nach geltendem Recht st,hwerer wiejj;e
als eine "faktische" IntelSration.

In seinem Referat zur Geschkhte de~ Dutenschut:lrechts
("Grenzen der Datenmacht aufgrund von Sicherheit,
~,...tlon.......H Ilt"lf~ f1'P.P~yd·'i .... h lrl>""litl'~ '7;\i('lh1"'\.=d'~" W"f101 ?Y1'n r.lJ1J~oi'l]~li-~

tionalen Schutz vor (in erster Linie staatlicher) Daten
macht nach. Dabei zeigte ar eindrucksvoll dl!'! seit jeher
bestehende Blpolarttät von Datenmacht einerseits als
freiheitssichernd und wonlfahrts fördernd und anderer
seits als frelheitsgcf1J.hrdend auf. F.:l'h.ellünd war auch die
Unterscheidung zwischen privater und öffent1lchür Da
tenmacht. Letr.tere wirke wegen der mit der Öffentlich
keit einhergehenden Transparenz als Gegengewicht zu
staatlicher und privater Datenmacht. da sie anders als
diese keine Infnrmatlonsaaymmetrlen bewirke, Diese Er
kenntnis kulminierte in Lewinlllä,~ Forderung nach einem
auf Transparenz ausgerichteten Datenschutzrecht. Eine
derart grundlegende Konzeption vermisste er in der
Rechtsprechung des Bundasverfassungsgerichts, die auch
mit dem Urteil zur Onltne-Durchsuchung nur wieder eine
neue Fallgruppe bewältigt habe, ohne das Datenschutz
recht umfassend vorfassungsrechtlich \(U konzeptualisie
rcn.

Daniel Thym (RU Bsrlin) WIdmete sich dem "Schutz des
Aufcnthatt» zwischen polizcl- und menschenrechtlicher
Grundkonzeption". Das deutsche Ausländerrecht, So sein
Ausgangspunkt, folge unabhängig von der Gewichtung
privater und öffentlicher Belangt' dem Grundmodell ho
het tlich-ordnu ngsrcchtl icher Aufgab~mwahrnehrnung,
Bis heute sei ihm seine Herkunft und Zugehörigkeit zum
GcfahrenUbwehm:.'cht deutlich anzumerken (weswegen
der in Österretch noch heute gebräuchliche Begriff der
"Fremdenpolizei" auch die VerhlHtnisse in Deutschland
treffend beschreibe): allein an der Anpassung des Polizei"
rechts an die rechtsstaatliehen Anforderungen in den
letzten Jahrzehnten habe es nicht teilgehabt, Dem stehe
die dem Internationalen Recht entstammende manschen
rechtliche Grundkonzeption entgegen, derzufolgo die
Rechtslage an den Interessen der e1nllelnp.n Migranten zu
orientieren sei - glelchflam eine Subjektivicrung das Aus
länderrechts. Diesen Gegcnsat» veranschaulichte Thym
an hand der Ausweisungsbefugnis nach dem Aufenthalts
gesetz. Wüit übel' das Ausländerrecht hinaus von Bedeu
tung ist der Ansutz, mit dem Thym die aus der Mehrstu
flgkelt der Bcchtsordnung folgenden widerstreitenden
Konzeptionen aufzulö~fln vorschlagt: Danach s~'1 das
Bundesverwaltungsgericht als höchstes J:"achgericht be
rufen, übet' die Ebenen hinweg im anwendbaren R.echt
differenzierte Kohärenz zu scha·fien.

Untor dem Titel "Die Europälsch» Gronzsicherungsarchi
tektur" beschältrgte sich Timo 'Ihhidipur (Universität
Frankfurt) mit der neuen europäischen Gronzschutzagen
tu!' FRONTEX, .B~'i dieser handele es sich um eint' Ge
meinschaftsagentur, welche die rechtlichen Grundlagen
für ihre oporatlvon Bflfub'Yli~se in zwei Gemeinschaftsver
ordnungen, der l;'RONTEX-V!:'rOl'dnung und der RABI'1'
verordnung finde. Gleichzeitig bestehe eine hohe Vernüt
zung' mit anderen Agenturen, wie etwa EURO POL, Toht
dipll'1' warf in seinem Referat insbesondereFragen der Le
gitimation des Handalns der Agentur auf. Er sah es nls
bfldenklich an, d~lss der Exekutivdirektor von FRONTEX
auf der dnen Selte Behr weitgühcnde Handlunl'lskompe
tenzen habe, andererseits aber kein(!1: dh'!:'kten dümokra
tischen vera.ntwortllchkeit unterUege,

Den Abschluss bildete ein Referat von Fabl,an Steinhauer
ITTni"'''t'~IIJH. li't'An\.rfllrtl Zllm 'T'hf'mJ'l ..npr nrivat.f> Kt'i~'Jl"-
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tungsracht.". Steinhauer beleuchtete aus einet' system
theoretischen Metaperspektive den Umgang des humani
tären Völkerrochts mit dem Phänomen, dass In bewaffne
ten Konflikten immer häufiger private Sicherheitsfirmen
zum Einsatz kommen, die Ausübung von Gewalt somit
privatisiert werde, Er beobachtete, dass die klassischen
Kategorien des humanitären Völkerrechts, dj~~ Unter
schstdung zwlschsn Kombattanhm, Zivilbevölkerung,
Partisanen und Söldnern, nicht geeignet sei, du: Aktionen
der privatem Sieherhcitsfirmen zu .~l'rassen. Daher ent
ferne sich der rechtliche Diskurs von seiner Orientierung
am binären Code Recht/Unrecht. Vielmehr komme es :-.u
einer graduellen Reflexion, die angesichts dieser neuarti
gen Phänomene eine Flexlhlll.slel'ung des Rechts zu leis
ten versuche,

Abgerundet wurde das Tagungsprngrarnm durch eine
Pndlumsdlskusslon zu dem 'I'hema "Leistungsftlhlgkeit
des Hechts: Wird Freiheit nur durch die Kapazltätsgrsn
zen des Apparats geschOtzt'i", die sehr einschlägig besetzt
war: Michael Bruns (Bundesanwalt), Pau! Kirchhof, Tiio
mall Petri (stellvertretender Berliner Beauftragter für Da
tenschutz und Informationsfroihuit) und !,,·re.drik Roggan
(Humanistische Union und Prozcssbevollmächtigtor der
Beschwerdeführer im Verfahren gegen dia Onllne-Durch
sucbung) diskutierten untsr der hervorragenden Modera
tion von ,lan SChMfer (Universität Heidelberg) über
Gründe und Folgen des tags zuvor vom Bundesverfas
sungsgsncht neu erkannten "Online·Grundrüchts"
ebenso wie über die Austanarung von SIcherheit und
Freiheit In Zeiten globalen Terrors und die Normativität
der Normalität Verwundert war das Plenum angesichts
der wettgehenden Eintracht der Diskutanten: Alle bs-

grüßten gldchel'maßen dUN Urteil das Bundssvsrtas
sungsgerichts, räumten der Freiheit den grundsätzlichen
Vorrang vor dor Sich.~rh8lt ein und waren sieh einig, dass
das Baurecht zwar dasFeuer kenne, und dennoch nicht
(,uf bt'enn~mde Häuser, sondern auf dsn Normaltall QUSg'e
richtet sei (Kirchhof). NU!' in Randbereichen taten sich
Widersprüche auf, vor al1~~m, wenn der Datenschutzoe
auftragte Petri erfrischend unverblümt seiner Verärge
l'ung über manch unvorhältnismäßigo staatliche Maß
nahme Luft machte.

Höchstes Lob vordient das Haidslbargsr Organl.satll)n~

team, das sich aus Mitarbeitern sowohl der Universität
als auch des Max-Planck-Instituts für ausländisches öf
Ientlicbes Hecht und Völkerrecht zusammensetzte. Es ist
ihnen gellmge1'l, eIn ebenso vielseitiges wie kohärentes
Tagungsprogramm zu einem sehr aktuellen Thema zu
sammcnzustcllon, Daneben haben sie es auch gef'lchl'll't:t,
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine
zu stellen. In Zeiten, in denen die organisatorische Tran
nung von Universitäten und außeruniversitären For
schungscmrichtungan von prominenter Selt~! in Frage ge
stellt wird, mag diese Tagung, wie der Direktor des MPI,
Al'min von Bogdandy, In seiner Eröl'rnungsunsprachc he
ruusstcllte, als Zeichen einer gelungenen Kooperation
von Universität und Max-Planck-Institutan gelten, PI~

Fruchtburkait dies~~r ?:uSllrnml!TIarbeit wird auch im
nächsten .Jahr wieder im Blickpunkt stehen. Dann wird
die Tagung vom 10, bis 13, März 2009 in Bann stattfinden,
wo sie gemeinsam von der Universität und dem MUll

Planck-lnsUtut zur Erforschung von Gemeinschaftsgü
tern zum Thema "Rocht und Markt Wechllelb~'7.iehungen

zwslsr Ordnungen" ausgerichtet wird,

Rechtsprechung

GG Art, 87 CL (Wehrverfa,9,9'Uttfl,~rer~ht/.icher Parlaments
vorbehalt)

Der wehrverfassungsrechtliche Parlamentsvorbehalt
greift ein, wenn nach dem jeweiligen Einsatzzusammen
hang und den einzelnen rechtlichen und tntsächlichen
Umständen die Elnbezlehung deutscher Soldnton in be
waffnete Auseinandersetzungen konkret zu erwarten ist.
Diese Vorau~~etzun~ist gerichtlich voll überprüfbar.

BVerfG, u-: v. 7.,1.2008 - 2 BvE 1/0:;-

Das Org[lmLriilLv()tf!-lhr'~~nbeLl'jift dir! I~I'NIol(!, ob der E!n~flLz duut
scher Snldatcn in AWACS·Flugz(:ugC)!\ c!i;r NATO zu!' LLII'tl'l\Ul1l.
uberwachung über dem HClh(!it:~geblet. der Türkul im Fruhjuhr
2003 der ?ustlmmung (h~~ J)~!UL~L,hen BLlnd(l~l~lg~ bedurfte,

A148 den Gründen: Der Antrag ist begründet. Die Agg.
hätte für die B",te11lgung deutscher Soldaten an Maßnah
men ;t,u[' Luftraumüberwachung der Turkel. vom 26.2. bis
zum 17.4,2003 im Rahmen der "Operation Display Dctcr
rence: der NATO aufgrund des wehrverfassungsrschtli
chen Parlamentsvorbehalts für den Einsatz bewaffneter
Streitkräfte die Zustimmung des Deutschen Bundsstags
sinholan müssen,

I L a) Das GG hat die Entscheidung über Kric~ und Frie
den dem Deutschen Bundestag als Repräsentationsorgan
des Volkes anvertraut. Dies ist für (Ue Faststellung des
Vürt(lidiRungsl\~lls und des Spannungsfalls ausdrücklich
festgelegt (Art. 115 a Abs, 1, Art. RO a Abs, 1 GG) und gilt
darüber hinaus allgemein für den Einsatz bewaffneter
Streitkräfte, auch in Systemen gegenseitiger kollektiver
Sicherheit I.S.v. Art, 24 Abs. 2 GG. Das BVerfG hat aus
dem Gesamtzusammenhang wehrverfassungsrechtlioher
Vorschrlf'ten des GG und Val' dem Hintergrund der deut
schen Verfassungstradition seit Hllll dem GG ein allge
meines Prinzip entnommen, nach dem [eder Einsatz bo
waffnetcr Streitkräfte der konstitutiven, grundsataltch
vorherigen Zustimmung dE!~ Deutschen Bundestags be
dat'f (BVerfGE 00, 2!H5 [381 ff.]). Die auf dte Streitkräfte,
bezogenem Regelungen des GG sind darauf angelegt. die
Bundeswehr nicht als Machtpotenztal allein der Exeku
tive zu überlassen, sondern sie als "ParlamentsheeI''' In
die demokratisch rechtsstaatliche Verfassungsordnung
cinzufügan (vgl. BVm:fGE 00, 281\ r:IBl LJ),

nor wehl'V!~r.r.allsungsI't~chtlicheParlamentsvorbehalt be
gründet ein wirksames Mitontschsidungsrscht des Deut-
schen Bundestails in Aneeleaenheiten rl~'r..".ll,<jU/l1.l1jI,J.<;'" .


